
12. ärztliche Begutachtungen

- Gutachten über
Pflegebedürftigkeit 
(Erst- und Nachgutachten), 
wenn als besondere Gut
achten erforderlich 3,-M
bei gleichzeitigem
Hausbesuch 6,-M

c) Für Begutachtungen (Formular- oder andere 
Gutachten), die wegen schwieriger Zusammen
hangsfragen des zu begutachtenden Sachverhaltes, 
ausführlicherer wissenschaftlicher Begründung oder 
im Beschwerdeverfahren bei wesentlich über die bis
herige Begutachtung hinausgehender wissenschaftli
cher Begründung erstattet werden, können, soweit 
sie außerhalb der Arbeitszeit ausgeführt werden, bis 
zu 15,-M je Stunde als Honorar berechnet werden.
d) Bei Begutachtungen für die Sozialversicherung 
durch nichtstaatliche Einrichtungen gelten die Richt
sätze gemäß den Buchstaben b und c zuzüglich der 
Kosten für ausgewiesene Sachleistungen, die außer
halb von vereinbarter Pauschalabrechnung erbracht 
werden.

2.
Begutachtungen für die 
Staatliche Versicherung 
durch staatliche Einrichtungen
Bei Begutachtungen für die Staatliche Versicherung 
gelten im Rahmen der pauschalen Gesamtabrech
nung die Bestimmungen gemäß Ziff. 1.

3.
Begutachtungen für andere 
Versicherungsträger
a) Bei Begutachtungen zur Beurteilung der Invali
dität, Arbeits- und Berufsfähigkeit, von Unfallfol
gen, Pflegebedürftigkeit oder sonstiger Fragestellun
gen auf Anforderung der Versicherung gelten fol
gende Richtsätze:
- Invaliditäts-oder Arbeits

und Berufsfähigkeits-Erst-
gutachten 12- bis 15,- M

- Invaliditäts-oder Arbeits
und Berufsfähigkeits-
Nachgutachten 9- bis 12- M

- Unfallfolgen-Erstgutachten 6,—bis 15- M
- Unfallfolgen-Nachgutachten 6,- bis 9,- M
- Gutachten über Pflege

bedürftigkeit (Erst- und Nach

gutachten), wenn als 
besondere Gutachten er
forderlich 3, M
bei gleichzeitigem
Hausbesuch 6,-M

zuzüglich der Kosten für ausgewiesene Sachleistun
gen.
b) Bei Begutachtungsleistungen außerhalb der Ar
beitszeit (§ 10 der Anordnung) gelten für die Berech
nung des Honorars die Richtsätze gemäß Buchst, a 
(außer Kosten für Sachleistungen).
c) Für Begutachtungen (Formular- oder andere 
Gutachten), die wegen schwieriger Zusammen
hangsfragen des zu begutachtenden Sachverhaltes, 
ausführlicherer wissenschaftlicher Begründung oder 
im Beschwerdeverfahren bei wesentlich über die bis
herige Begutachtung hinausgehender wissenschaftli
cher Begründung erstattet werden, können bis zu 
15,-M je Stunde als Honorar berechnet werden.

4.
Begutachtungen für Justiz- 
und Sicherheitsorgane 
und sonstige Begutachtungen
a) Bei sonstigen Begutachtungen gelten für die Ver
gütung an die Einrichtungen folgende Richtsätze:
- Begutachtungen mit kritischer Wertung von Lite

ratur und Differentialdiagnose (auch Formular
gutachten), die durch Kompliziertheit des zu be
urteilenden Sachverhaltes charakterisiert sind, 
langjährige Berufserfahrung in der Begutachtung 
und besondere wissenschaftliche Begründung er
fordern:
12,- bis 15,-M je Stunde

- Gutachten einschließlich kritischer Wertung von 
Literatur und Differentialdiagnose (auch Formu
largutachten), die hinsichtlich des zu begutach
tenden Sachverhaltes Anwendung spezieller 
Kenntnisse in der Begutachtung erfordern:
9,- bis 12 - M je Stunde

- Befundscheine und sonstige kurze Atteste
2,- bis 5,-M 

zuzüglich der Kosten für ausgewiesene Sachleistun
gen.
b) Bei Begutachtungsleistungen außerhalb der Ar
beitszeit (§10 der Anordnung) gelten für die Bereoh- 
nung des Honorars die Richtsätze gemäß Buchst, a 
unter Zugrundelegung des anteiligen Zeitaufwandes 
(außer Kosten für Sachleistungen).


